






Betreff: Zuwendungsliste - ausskerkantonale Ins�tu�onen

Von: "Siegenthaler Rita DFRKSTA" <rita.siegenthaler@ag.ch>

Datum: 06.06.2019, 17:23

An: "finanzen@sac-basel.ch" <finanzen@sac-basel.ch>

Aufnahme Ihrer Institution in die Zuwendungsliste des Kantons Aargau

Guten Tag Herr Leupin, guten Tag Herr Fischer

Wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 17. Mai 2019. In diesem Zusammenhang können wir Ihnen
mitteilen, dass ausserkantonale Institutionen (ab dem Jahr 2018) nicht (mehr) in der
Zuwendungsliste des Kantons Aargau aufgeführt werden.

Für freiwillige Zuwendungen an ausserkantonale Institutionen ist die Qualifikation (Steuerstatus) im
jeweiligen Sitzkanton massgebend (sofern diese nicht als offensichtlich falsch erscheint).

Ohne Ihren Gegenbericht werden Ihre Unterlagen nicht retourniert. Wir hoffen, dass oben
stehende Ausführungen für Sie hilfreich sind.

Freundliche Grüsse
Rita Siegenthaler

–––

KANTON AARGAU
Departement Finanzen und Ressourcen

Rita Siegenthaler
Sekretariat
Kantonales Steueramt
Rechtsdienst
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Telefon direkt 062 835 25 40
Telefon zentral 062 835 25 30
Fax 062 835 25 39
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Appenzell u 1-111 ia TTfli Departement Kantonale 

Finanzen Steuerverwaltung 

Rechtsdienst 
und Spezialsteuern 

 

Gutenberg-Zentrum  
P.P.  Kantonale Steuerverwaltung,  9100 Herisau Kasernenstrasse  2  

A+ 111111111 111111111 1111111111 11111111 9100 Herisau 
Tel. el. +41 71 353 62 90 

 

Herr Jonas Fischer 

  

Lic.iur. Cyril Schenker 
Gundeldingerstrasse 171 jur.  Praktikant 

4053 Basel Tel. +41 71 353 63 10 

 

cyril.schenker@ar.ch 

Herisau, 27. Mai 2019 

Steuerbefreiung Schweizer Alpen-Club (SAC), Sektion Basel „Sanierung Weisshornhütte" mit 

Sitz in Basel-Stadt 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 17. Mai 2019, mit welchem Sie uns die Bestätigung der Steuerbefrei-

ung des Kantonalen Steueramtes Basel-Stadt vom 4. März 2019 und weitere Unterlagen zukommen liessen. 

Sie ersuchen um Anerkennung der Steuerbefreiung bzw. der Spendenabzugsfähigkeit im Kanton Appenzell 

Ausserrhoden. 

Unter Hinweis auf die Steuerbefreiung im Sitzkanton Basel-Stadt sowie der entsprechenden Gegenrechts-

vereinbarung unter den Kantonen anerkennen wir die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit. Der Schwei-

zer Alpen-Club (SAC), Sektion Basel „Sanierung Weisshornhütte" ist in Appenzell Ausserrhoden daher von den 

direkten Steuern des Bundes, des Kantons und der Gemeinde sowie von den Erbschafts- und Schenkungs-

steuern des Kantons befreit. Vorbehalten bleibt die Erhebung einer allfälligen Grundstückgewinnsteuer. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die Steuerbefreiung periodisch überprüfen und zu diesem Zweck - gestützt 

auf die gesetzlichen Mitwirkungspflichten (Art. 124 ff. DBG; Art. 161  if.  StG AR) - die Jahresrechnungen und 

Jahresberichte einfordern können. Wir behalten uns den (nötigenfalls rückwirkenden) Widerruf der Steuer-

befreiung vor, falls die statutarischen und/oder tatsächlichen Verhältnisse keine steuerliche Privilegierung mehr 

erlauben. Folgende Änderungen sind uns unaufgefordert zu melden: 

Aufhebung der Steuerbefreiung im Sitzkanton 

Änderungen der statutarischen und/oder tatsächlichen Zwecksetzung bzw. —verfolgung 
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Appenzel l .1 I*!I 

Sollte sich aufgrund von eingereichten Unterlagen ergeben, dass die Voraussetzungen für eine vollständige 

Steuerbefreiung nicht mehr erfüllt sind, werden wir Sie umgehend benachrichtigen. Andernfalls gilt die hiermit 

zuerkannte Ausnahme von der Steuerpflicht als stillschweigend bestätigt. 
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Appenzel l Wth1*(1d11 yynT 

Abzugsfähigkeit von freiwilligen Zuwendungen 

Natürliche und juristische Personen, die in Appenzell Ausserrhoden steuerpflichtig sind, können freiwillige 

Geldleistungen an den Schweizer Alpen-Club (SAC), Sektion Basel „Sanierung Weisshornhütte" mit Sitz in 

Basel-Stadt in beschränktem Rahmen in Abzug bringen: 

Natürliche Personen bis zu insgesamt 20 % der um die Aufwendungen gemäss Art. 28-35 verminderten 

steuerbaren Einkünfte, sofern die Zuwendungen in der Steuerperiode Fr. 100 übersteigen (Art. 36  lit.  b StG 

AR; Art. 33a DBG). 

Juristische Personen bis zu 20 % des Reingewinns (Art. 70  lit.  c StG AR; Art. 59 Abs. I  lit.  c DBG). 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen gedient zu haben. 

Freundliche Grüsse 

Lic ur. Cyril Schenker 

Kopie (intern) an: Spezialsteuern  (No) 

Kopie (intern) an: Sekretariat  JP  (mit Akten) 
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Betreff: Steuerbefreiungsgesuch / Ihr Schreiben vom 17.5.2019

Von: Manias Marlies FD-KStA-RA <Marlies.Manias@sg.ch>

Datum: 29.05.2019, 08:37

An: "finanzen@sac-basel.ch" <finanzen@sac-basel.ch>

Sehr geehrter Herr Leupin
Sehr geehrter Herr Fischer

Steuerbefreiung von juristischen Personen mit ausserkantonalem Sitz

Ist  eine  Institution  gemäss  Befreiungsverfügung  des  Sitzkantons  zufolge  öffentlicher  oder
ausschliesslich gemeinnütziger Zwecksetzung von der subjektiven Steuerpflicht für Gewinn und Kapital
befreit, gilt die Institution ohne weitere Überprüfung auch im Kanton St. Gallen als von der Steuerpflicht
befreite juristische Person im Sinn von Art.  80 Abs. 1 lit.  g StG. Es wird keine Bestätigung für die
Anerkennung der ausserkantonalen Steuerbefreiung abgegeben.

Eine steuerbefreite Institution wird im Register des Sitzkantons geführt.  In unserem Verzeichnis  der
steuerbefreiten Organisationen werden nur steuerbefreite Institutionen mit Sitz im Kanton St.  Gallen
aufgenommen. Ein Datenpool für alle in der Schweiz befreiten Organisationen besteht nicht. Über den
Steuerstatus von juristischen Personen mit ausserkantonalem Sitz kann nur die Steuerverwaltung des
betreffenden Sitzkantons Auskunft geben.

Um die Überprüfung der zulässigen Abzüge beim Steuerpflichtigen zu vereinfachen, muss im Einzelfall
der  Nachweis  für  die  Abzugsfähigkeit  einer  Spende  an  eine  Institution  mit  ausserkantonalem Sitz
entweder durch Beilage einer Kopie der Befreiungsverfügung des Sitzkantons oder durch Zugriff auf
eine vergleichbare Liste der steuerbefreiten Organisationen des Sitzkantons erbracht werden.

Freundliche Grüsse
Marlies Manias
Rechtsabteilung

T +41 58 229 41 50
F +41 58 229 41 02
marlies.manias@sg.ch
www.steuern.sg.ch

Arbeitszeiten: Montag - Donnerstag (vormi/ags)

Kanton St.Gallen
Finanzdepartement
Steueramt
Davidstrasse 41
9001 St.Gallen
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